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Denkmalschützerische Anliegen und liturgische Erneuerungswünsche scheinen seit der vom Zweiten Vati- 
kanischen Konzil (1962-1965) initiierten Liturgiereform im Blick auf den Erhalt und die Pflege denkmalge- 
schütztet Kirchengebäude in einer strukturellen Spannung zu stehen.1 Denn während dem Denkmalschutz 
das Bewahren des gewachsenen baulichen Erbes aufgetragen ist, hat das Konzil den Auftrag zu einer allge- 
meinen Erneuerung des gottesdienstlichen Lebens gegeben, bei der die volle, tätige und gemeinschaft- 
liehe Teilnahme aller Gläubigen das grundlegende formale Reformprinzip ist.2 Deutlich fordert das Konzil des- 
halb: ״Beim Bau von Kirchen ist sorgfältig darauf zu achten, daß sie für die liturgischen Feiern und für die 
tätige Teilnahme der Gläubigen geeignet sind."3 Was aber für den Bau gilt, muss analog auch ein Kriterium 
für jede Umgestaltung sein. Bedenkt man allerdings, dass beim Bau von Kirchen in früheren Zeiten andere 
Formalprinzipien leitend waren, kann es nicht verwundern, dass pastoralliturgisch gewünschte Lösungen bei 
der Neugestaltung bestehender Kirchenräume unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten häufig nicht auf 
spontane Zustimmung stoßen.

Nun heißt es in Art. 26 Absatz (2) des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler in der Fassung 
vom 27.07.2009 im Blick auf kirchliche Denkmäler im Freistaat Bayern:
 Sollen Entscheidungen über Bau- oder Bodendenkmäler oder über eingetragene bewegliche Denkmäler״
getroffen werden, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken der Katholischen Kirche oder der Evange- 
lisch-Lutherischen Kirche dienen, so haben die Denkmalschutzbehörden die von den zuständigen kirchlichen 
Oberbehörden festgestellten kirchlichen Belange zu berücksichtigen."4

Damit ist zumindest formal geklärt: ״Die Belange der Liturgie haben bevorzugten Anspruch auf Berücksich- 
tigung auch in denkmalgeschützten Kirchen; sie sind von den Forderungen der Denkmalpflege ausge- 
nommen. Mit anderen Worten: Sie sind den denkmalpflegerischen Gesichtspunkten vorgestellt."5

Aus dieser Priorisierung ergibt sich nicht notwendigerweise eine Marginalisierung der Denkmalpflege, 
sondern es erwachsen daraus zusätzliche wichtige Aspekte, die auch allgemein für das Verständnis von 
Denkmalschutz anregend sein können. Eine reine Bestandssicherung kirchlicher Gebäude ist nur dann sinn- 
voll, wenn diese Bauten nicht mehr als gottesdienstliche Räume genutzt werden, sondern zum Museum 
erklärt werden, das der Archivierung und Demonstration vergangener Lebens- und Ausdrucksformen dient. 
Kirchengebäude, die nicht mehr als Orte des Gottesdienstes genutzt werden, werden damit aber für die 
Glaubensgemeinschaft zu ambivalenten Symbolen: Sie verweisen zwar auf Gottesdienst und Transzen- 
denz, auf Glauben und Glaubensgemeinschaften, aber auf Wirklichkeiten der Vergangenheit. Das Symbol 
des Glaubens wird damit zum Anti-Symbol oder - mit Hermann Stenger gesprochen - zum ״Diabol"5 eines 
Glaubens, der zurückgegangen ist, seine Prägekraft verloren hat, zumindest diesen Ort nicht mehr als Ort 
der Pflege und Feier braucht. Daraus ergibt sich eine erste These:

1. Die gottesdienstliche Nutzung bisheriger Kirchengebäude sollte das primäre Ziel kirchlichen Handelns 
sein.

Soll ein Kirchengebäude als Kirchengebäude erhalten bleiben, muss es weiterhin Ort des Gottesdienstes 
sein. Daraus ergibt sich aber auch eine Chance, die einen gottesdienstlich genutzten Kirchenraum von mu- 
seal genutzten denkmalgeschützten Räumen unterscheidet.7 Mit der Gottesdienstgemeinde, die einen Raum 
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aktuell als ihren Gottesdienstraum nutzt und annimmt, gibt es auch eine Anwältin und Pflegerin dieses Hau- 
ses. Solange in einem Kirchengebäude Gottesdienste gefeiert werden, gibt es nicht nur den staatlichen Auf- 
trag zum Denkmalschutz, sondern ein lebendiges Interesse, dass dieses Gebäude und dieser Raum erhal- 
ten bleiben und ihre Schönheit und Würde nicht verlieren.

Georg Mörsch hat zu Recht schon vor Jahren gesagt: ״[D]ie Denkmalpflege, die die Aufstellung eines neu- 
en Zelebrationsaltars. eines neuen Lesepultes etc. (,für die Liturgie') gerne zulässt und mitberät, tut das Beste 
für den Erhalt des Denkmals, indem sie dessen weitere erhaltende und sinngebende Nutzung unterstützt"8. 
Insofern dürfte es Konsens sein zu formulieren:

2. Die gottesdienstliche Nutzung kirchlicher Baudenkmäler ist ein wichtiger Beitrag zum Denkmalschutz.

Bei manchen Kirchengebäuden und nicht zuletzt bei manchen modernen kirchlichen Neubauten kann man 
den Eindruck haben, sie seien von den Architekten so durchgestylt, dass jeder Blumenstrauß, jedes Plakat 
und jeder zusätzliche Stuhl oder Beistelltisch die Ästhetik des Raumes verletzt oder gar zerstört. Dieser 
Einschätzung setzte ein Architekt im Gespräch einmal entgegen: ״Ein guter Raum muss es aushalten, dass 
eine Gemeinde sich ihn aneignet." In der Tat muss ein guter Raum, der nicht nur museales Denkmal einer 
bestimmten gestalterischen Idee ist, es nicht nur aushalten, sondern geradezu Möglichkeiten eröffnen, dass 
eine lebendige Gottesdienstgemeinde sich diesen Raum immer wieder aneignet.

Auch in vielen älteren Kirchen war die Liturgie zumindest einer der beteiligten Bauherren.9 Dabei hatten 
Architekten und Bauherren ein bestimmtes Bild von der Liturgie. Einerseits standen vielen die feierlichen 
Messfeiern vor Augen, vielleicht das levitierte Hochamt, wie es im Missale Romanum nach dem Konzil 
von Trient seit 1570 vorgesehen war - diese gestalterische Perspektive spiegelt sich in der zentralen Aus- 
richtung der meisten älteren Kirchen allein auf den Hochaltar wieder. Andererseits waren die stillen Mes- 
sen zu berücksichtigen, die von einzelnen Priestern alleine gefeiert wurden - die zahlreichen Nebenaltäre, 
die in älteren Kirchen selbstverständlich sind, hatten also durchaus eine praktische Funktion.10 Daneben 
sollten viele Kirchen auch für die außergottesdienstliche Verkündigung geeignet sein, weshalb eine akus- 
tisch gut eingepasste Kanzel als eigenständiger Ort zur Standardausstattung mehr oder weniger aller 
historischen Kirchen gehörte.

Das nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneuerte gottesdienstliche Leben sieht in der Verkündigung 
und in der Predigt einen integralen Teil der Liturgie, auch der Messliturgie,״ sodass die Frage nach einem 
angemessenen Ort der Verkündigung in Zuordnung zu den anderen Funktionsorten der Liturgie drängend 
wurde und in jeder Kirche beantwortet werden musste, auch wenn die Suche nach gültigen Lösungen 
sicher noch nicht abgeschlossen ist. Die Wiederentdeckung der ganzen Feiergemeinde als Trägerin der 
Liturgie war eine Herausforderung für die Zuordnung des Gemeinderaums zum Altarraum oder Presby- 
terium. Auch wurde deutlich, dass in einem bestimmten Gottesdienstraum immer nur ein Altar errichtet 
werden soll bzw. - wenn es mehrere Altäre gibt - nur ein Altar für die Messfeier genutzt und entspre- 
chend geschmückt sein soll.'2 Die Neuordnung der Messfeier führte aber nicht nur zu Anfragen an Kanzel 
und Hochaltar, sondern machte auch einen Ort notwendig, von dem aus der Priester die Feier leiten kann.'3 
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Daraus folgt: 3. Weil das liturgische Leben der Kirche eine Geschichte hat, darf auch in überkommenen 
Kirchenbauten die Liturgie nicht auf eine bestimmte historische Gestaltungsform festgelegt werden. Des- 
halb müssen Gottesdiensträume die Feier der Liturgie in zeitgemäßen Formen möglich machen.

Dieser Forderung ist aber nicht schon Genüge getan, wenn angemessene Lösungen für die katholischen 
 -Prinzipalstücke"14 Altar, Ambo und Vorstehersitz gefunden sind. Die Überlegungen müssen breiter und tie״
fer ansetzen. In nicht wenigen Kirchen stellte sich im Laufe der Zeit die Frage, wie ein Raum zu gestalten 
sei, in dem nicht nur die gut frequentierten Messen an den Hochfesten gefeiert werden, sondern auch 
Gottesdienste, an denen nur wenige Gläubige teilnehmen. Neben der Messfeier ist auch an Wort-Gottes- 
Feiern und Tauffeiern, Bußgottesdienste und Andachten, Stundenliturgie und Trauungen zu denken oder an 
andere gottesdienstliche Feiern, die im Laufe des Jahres von Teilen der Gemeinde gefeiert werden. Manche 
Feierformen gab es schon immer, andere sind neu, wieder andere - ältere und neuere - sind auch wieder 
in Vergessenheit geraten.

Wo eine Kirche renoviert und liturgisch neu ausgestaltet werden soll, muss deshalb zuerst eine Bestands- 
aufnahme erfolgen, welche Gottesdienste hier gefeiert werden und für welche gottesdienstlichen Hand- 
lungen die Kirche in Zukunft überhaupt geeignet sein muss. Dabei ist die in Aussicht genommene bauliche 
und gestalterische Erneuerung eine Herausforderung, auch das gottesdienstliche Leben und die liturgi- 
sehen Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Soll vielleicht - so wäre zu fragen - in Zukunft bei der 
Begräbnismesse wieder die Möglichkeit bestehen, den Sarg mit dem Leichnam des Verstorbenen in der 
Kirche aufzustellen? Wo ist der angemessene Platz und was muss dafür bei der Renovierung vorgesehen 
werden? Oder: Was ist zu beachten, damit die Taufe eines Kindes oder eines Erwachsenen auch dann am 
Taufbrunnen erfolgen kann, wenn diese Taufe in der Osternacht oder im Rahmen des sonntäglichen Pfarr- 
gottesdienstes gespendet wird? Soll es vielleicht in Zukunft auch wieder die Taufe durch Untertauchen ge- 
ben? Muss ein ganz neuer Taufort konzipiert werden? Oder: Wo wird das Allerheiligste aufbewahrt? Ist 
dies ein Ort, der leicht wahrgenommen werden kann? Lädt der Ort auch zum stillen Gebet Einzelner oder 
kleinerer Gruppen und zur Anbetung ein? Diese exemplarischen Fragen machen deutlich:

4. Am Beginn aller Überlegungen zu einer liturgischen Neugestaltung muss ein umfassendes Konzept des 
angestrebten gottesdienstlichen Lebens in dem jeweiligen Kirchenraum erstellt werden.

Nun gehört es zum Wesen der Liturgie, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich aufleuch- 
ten. Gerade die katholische Kirche weiß sich in ihrem Gottesdienst nicht nur mit der Kirche der Gegenwart 
verbunden, sondern auch mit denen, die in früheren Zeiten geglaubt und ihren Glauben im Gottesdienst 
bezeugt haben. Zeugnisse dieser älteren Brüder und Schwestern im Glauben finden sich in allen Kirchen- 
bauten. Selbst jene Elemente und Anordnungen, die von den gegenwärtigen Gottesdienstgemeinden als 
Hemmnis für eine fruchtbare Liturgiefeier wahrgenommen werden, sind Zeugnisse des Glaubens und der 
Glaubensfeier früherer Generationen.

Aus dem Wesen des christlichen Glaubens folgt, dass nur jener Glaube angenommen, gelebt und weiter- 
gegeben werden kann, der von den Früheren bezeugt wurde. Unter diesem Aspekt verdienen auch in der 
Ausstattung der Kirchen die Relikte der Vergangenheit Respekt - unabhängig davon, ob sie kunsthistorisch 
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wertvoll sind. Es gehört zu den Tragiken der Liturgiereform, dass ihre erste Phase zusammenfiel mit einer 
Zeit, die auch außerkirchlich von der Mentalität der Machbarkeit geprägt war. Der liturgische Reformstau 
musste kirchlich bearbeitet werden in einer Phase, als auch in Staat und Gesellschaft der selbstverständ- 
liehe Respekt vor der Vergangenheit in die Krise gekommen war und das Zukunftspathos der 68er-Be- 
wegung die Vorstellung nährte, das Neue sei immer das Bessere. Es ist kein überhebliches Urteil über die 
Verantwortlichen früherer Zeiten, wenn die Kirche und die kirchlichen Verantwortungsträger 40 Jahre spä- 
ter vor gestalterischen Schnellschüssen warnen und nach Wegen suchen, wie auch in einem neuen Raum- 
konzept die Gedächtnisspuren der Vergangenheit integriert und aufgehoben werden können. Deshalb ist 
es keine isolierte säkulare Forderung einer staatlichen Denkmalpflege, sondern entspricht tatsächlich dem 
katholischen Traditions- und Glaubensverständnis, wenn gefordert wird:

5. Weil die Kirchen, Gebäude und Räume, auch Träger von gottesdienstlicher Geschichte sind, ist allen 
überlieferten Elementen und Ausgestaltungen mit Respekt zu begegnen.

Der Respekt vor den überlieferten Elementen und Ausgestaltungen darf natürlich nicht das Raumkonzept 
eines bestimmten Zustandes ideologisch zementieren. Auch ein respektvoller Umgang erlaubt die Trennung 
von Altem und kreative Umgestaltung vorhandener Lösungen. Wer allerdings respektvoll mit der Vergangen- 
heit umgehen will, muss zuerst versuchen, die innere Logik des Gewachsenen und Gewordenen zu ver- 
stehen. Dies ist in ganz besonderer Weise eine Notwendigkeit im Blick auf die Baugestalt des Kirchenge- 
bäudes selbst.

Einrichtungsgegenstände lassen sich im Zweifel durch neue und möglicherweise bessere ersetzen. Der 
Baukörper selbst aber hat seine eigene Botschaft, in die in der Regel nur behutsam eingegriffen werden 
kann. Wer einen alten Bau für neue liturgische Herausforderungen bereiten will, muss nicht nur das litur- 
gische Nutzungskonzept aufstellen und studieren, sondern muss gleichzeitig in die Schule des Raumes 
gehen.

Bauherren und jene, die für die Liturgie besondere Verantwortung tragen, brauchen hier sicher Sehhilfen, 
die nicht der Liturgiewissenschaftler, sondern eher der Architekt geben kann15. Hilfreich ist auch hier der 
Blick in das ursprüngliche Raumkonzept. Zwar wird es denkmalpflegerisch nicht zu favorisieren sein, den 
Urzustand wieder herzustellen, wenn spätere Umbauten und Neuausstattungen selbst erhaltenswert sind. 
Doch lässt möglicherweise der originale Plan etwas von der Dynamik des Raumes entdecken, die sich 
aufgrund späterer Überlagerungen nicht sofort erschließt. Auf jeden Fall ist zu beachten:

6. Die liturgische Ausgestaltung eines Raumes muss die immanente Dynamik des Raumes selbst ernst 
nehmen, denn eine Lösung gegen den Raum wird keinen Bestand haben.

Es gibt nicht wenige Kathedralen, an denen Jahrhunderte gebaut haben und die den Eindruck erwecken, 
wenn schon nicht für die Ewigkeit, dann doch für die gesamte Weltzeit gebaut zu sein. Natürlich hat es 
auch in früheren Jahrhunderten Kirchen gegeben, die abgerissen wurden, damit eine neue Kirche an der- 
selben Stelle errichtet werden konnte. Auch in der Vergangenheit gab es Renovierungen und Neubauten 
nach den gerade aktuellen Moden, sodass Erhaltenswertes untergegangen ist. Manche Kirchenbauten 
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und -ausstattungen haben auch nur deshalb überlebt, weil für Modernisierungen im Zeitgeschmack das 
Geld fehlte. Erhaltend wirkte zudem, dass in der Zeit zwischen der nachtridentinischen Liturgiereform15 bis 
zum Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils, also von 1568/1570 bis 1962, im Bereich der katholischen 
Liturgie kein einschneidender Paradigmenwechsel stattfand. Bestehendes musste deshalb selten aus litur- 
gischen Gründen verändert werden.

Mit der Liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts und der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikani- 
sehen Konzil wuchs allerdings das Bewusstsein, dass der Prozess der Liturgischen Erneuerung dynamisch 
sein muss. ״Stillstand ist Rückschritt"17, so haben es die Deutschen Bischöfe 40 Jahre nach der Verabschie- 
dung der Liturgiekonstitution auf den Punkt gebracht. Damit ist nicht eine ständige Veränderung der litur- 
gischen Ordnungen und Orte gemeint, aber darin kommt die Erkenntnis zum Ausdruck, dass eine leben- 
dige und fruchtbare, innere und äußere Mitfeier kein einmal erlangter Besitz ist, sondern ein Ziel, auf das 
immer wieder neu zugegangen werden muss. Die beständige Erneuerung, die für das kirchliche Leben ins- 
gesamt notwendig ist, kann das gottesdienstliche Leben nicht ausschließen; ״denn eine Ecclesia semper 
reformanda braucht eine Liturgia semper reformanda"™.

In diesem Prozess haben die Gottesdiensträume eine doppelte Funktion: Ähnlich wie die liturgischen Bü- 
eher geben sie den beständig notwendigen Bemühungen um einen lebendigen, fruchtbaren und frommen 
Gottesdienst einen Rahmen und helfen so, das gottesdienstliche Leben vor Formlosigkeit und Willkür zu 
schützen. So sehr sie also eine Hürde vor Beliebigkeit und Unverbindlichkeit errichten, so wenig dürfen sie 
aber auf Dauer zum Hindernis werden für eine angemessene Feier des Gottesdienstes in der Gegenwart. 
Deshalb müssen sie auch selbst zum Ausdruck und Rahmen jener Gestalt von Liturgie werden, die die Kirche 
und auch die konkrete Gemeinde vor Ort feiern will. Insofern gilt:

7. Angesichts der kulturellen Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft und der damit verbundenen Herausfor- 
derungen für die Religionsgemeinschaften ist damit zu rechnen, dass in jeder Generation die Frage nach der 
angemessenen Ausgestaltung der Kirchenräume wieder neu verhandelt werden muss.

Die angemessene Gestalt des Gottesdienstes und die damit verbundenen gottesdienstlichen Notwendig- 
keiten dürfen dabei nicht willkürlich festgelegt werden, sondern müssen von einem beständigen Bemü- 
hen um liturgische Bildung begleitet sein. Nicht was Einzelne als schön empfinden, kann das letzte Ent- 
Scheidungskriterium sein. Vielmehr bedarf es der Besinnung auf Gestalt und Gehalt der liturgischen Feiern 
in Geschichte und Gegenwart. Eine unverzichtbare Orientierung geben die liturgischen Bücher und die ein- 
schlägigen Bestimmungen der liturgischen Autoritäten.19

Es sei dahingestellt, ob Denkmalschützer gut beraten sind, das ״mangelnde Verständnis vieler Geistlicher 
für eine so ureigene Aufgabe wie die eigene Liturgie" und ״deren Subjektivität und Einseitigkeit bei litur- 
gischen Fragen"20 zu beklagen und damit den Eindruck zu erwecken, sie selbst seien in liturgischen Fragen 
kompetenter. Die kirchlichen Verantwortungsträger allerdings müssen sicherstellen, dass alle gottes- 
dienstlich begründeten Wünsche oder Vorgaben auch wirklich vom Wesen der Liturgie oder von den gottes- 
dienstlichen Notwendigkeiten vor Ort gefordert und nicht nur ideologische Überhöhungen individueller 
Vorlieben sind.
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Wer also die kirchlichen und damit die gottesdienstlichen Belange im Gespräch mit dem Denkmalschutz 
zum Tragen bringen will, darf sich nicht mit Hinweis auf die formalen Zuständigkeiten dem Gespräch ver- 
weigern, sondern muss die theologischen und dramaturgischen Dimensionen der Feiergestalt der gottes- 
dienstlichen Feiern verstanden haben und kommunizieren können. Die praktischen Erfahrungen jener, die in 
einem Kirchenbau am Gottesdienst beteiligt sind, sind ernst zu nehmen. Sie können aber nicht das Stu- 
dium und die Reflexion der liturgietheologischen und liturgierechtlichen, der dramaturgischen und pasto- 
ralästhetischen Implikationen gottesdienstlichen Handelns ersetzen. Wer also mitreden will, muss auch 
bereit sein, sich eine liturgische Bildung anzueignen, die das Maß dessen weit übersteigt, was im Alltag 
die Mitfeiernden brauchen.

8. Die gottesdienstliche Gestaltung eines Kirchenraumes darf nicht liturgischen Dilettanten überlassen 
werden. Entsprechende liturgische Bildung ist deshalb Voraussetzung für alle, die hier Mitverantwortung 
übernehmen oder gar Entscheidungskompetenz haben.

Jeder Erneuerungsprozess sollte mit Fragen und nicht mit Antworten begonnen werden. Das klingt selbst- 
verständlich, ist es aber nicht immer. Wahrzunehmen sind zuerst die Probleme und Herausforderungen, 
für die nach einer Lösung gesucht werden muss. Auch bei der Neugestaltung und liturgischen Aktualisie- 
rung von Kirchenräumen ist es sinnvoll, sich an ein Wort zu erinnern, das Umberto Eco zugeschrieben 
wird: ״Für jedes noch so komplexe Problem gibt es eine ganz einfache Lösung - und die ist falsch." Manch- 
mal sind die klaren Lösungen, die für einzelne Beteiligte die einzig denkbaren sind, nur Ausdruck man- 
gelnder Phantasie.

Klassische Lösungen erscheinen manchmal so normativ, dass Alternativen undenkbar werden. Aber nir- 
gendwo steht, dass Priestersitz, Altar und Ambo immer auf einer diagonalen Achse platziert sein müssen. 
Weil Vorstehersitz und Ambo funktionsgerecht sein müssen, könnte es im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, 
dass der Priestersitz näher bei der Gemeinde ist als der Altar, oder sich anbieten, den Ort der Verkündigung 
hinter dem Altar zu lokalisieren. So wichtig es ist, dass die gewachsenen liturgischen und architektonischen 
Orte wahrgenommen und gewürdigt werden, so wünschenswert ist es auch, dass ein großes Panorama 
von Denkmöglichkeiten durchgespielt wird.21 Nur dann eröffnen sich Perspektiven, die der Liturgie, dem 
Raum und den Anliegen der Denkmalpflege auf neue Weise vielleicht gerecht werden können. Nur ein Bei- 
spiel, das durch viele ergänzt werden könnte: Wenn etwa die alte Taufkapelle zum Beichtraum wird, ist 
das nicht per se gegen die ursprüngliche Sinngebung dieses Raumes: Denn im Sakrament der Buße soll 
die Gnade der Taufe erneuert werden. Für einen gemeinsamen Prozess, an dem unterschiedliche Fach- 
leute, aber natürlich auch Vertreter der Gottesdienstgemeinde(n) beteiligt sein sollten, gilt also:

9. Skepsis ist angebracht, wenn schon am Beginn des Prozesses nur eine einzige Lösung als liturgisch 
sinnvoll, architektonisch möglich oder denkmalpflegerisch akzeptabel bezeichnet wird.

Mehr als in früheren Zeiten muss bewusst bleiben, dass es nicht nur eine Verantwortung für die Gegen- 
wart gibt, sondern auch für die Zukunft. Wer immer heute angemessene Lösungen für die gottesdienst- 
liehe Nutzung auch denkmalgeschützter Kirchen sucht, sollte bedenken, dass es kein Zeichen von Un- 
Sicherheit ist, mit der Zeitbedingtheit konkreter Lösungen zu rechnen. Es muss nicht eine Kritik an der
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Nachkonzilsgeneration sein, wenn deren Lösungen heute nicht mehr befriedigen können. Selbstkritisch 
müssen deshalb die Bauherren und Architekten der Gegenwart wissen, dass auch ihre Gedanken und 
Lösungen sich der Kritik der Zukunft werden stellen müssen.

Unter diesen Vorzeichen ist es ein Zeichen von Klugheit und Selbstbescheidung, solchen Lösungen den 
Vorzug zu geben, die wenig zerstören, selbst aber auch Weiterentwicklungen nicht im Wege stehen. 
Damit wird nicht billigen Provisorien das Wort geredet. Vielmehr müsste es auch heute das Ziel sein, die 
besten Künstler zur Mitarbeit zu gewinnen. Eine Gestaltung, die möglichst substanzschonend ist und da- 
mit eine Offenheit nach hinten und nach vorne, in die Vergangenheit und die Zukunft enthält, erlaubt, das 
Recht auf eigene Lösungen einzufordern, mutig eigene Wege zu gehen und schon heute dieses Recht 
künftigen Generationen einzuräumen. Daraus folgt:

10. Liturgische Umgestaltungen heute müssen für die Gegenwart überzeugen und authentische Gottes- 
dienstfeiern ermöglichen. Sie müssen ein qualitätsvolles Angebot auch für die Zukunft sein, sollen aber 
zukünftige Generationen nicht an Weiterentwicklungen und Korrekturen hindern.

Auf Johann Wolfgang von Goethe geht das Wort zurück: ״Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um 
es zu besitzen."22 Gottesdienstlich genutzte Räume erlauben sachgerecht nur jene Form des Denkmalschutzes, 
bei dem das ererbte Kulturgut, d. h. der Kirchenraum und seine Ausstattung, mit Respekt wahrgenommen 
und angenommen wird. Annahme aber wird immer eine kreativer Prozess sein, ein Vorgang des eigenen 
Erwerbes, damit der Kirchenraum nicht nur Erbe der Vergangenheit wird, sondern eigener Besitz, der er- 
halten, gepflegt und lebendig gehalten wird. Nur so kann er der nächsten Generation weitergegeben wer- 
den - nicht als Museum, sondern als ein Ort, an dem gebetet und geglaubt wird, an dem Gott Lob, Dank 
und Bitte entgegengebracht werden, ein Ort, an dem die Menschen ihren Glauben feiern und so in ihrem 
Glauben gestärkt werden. Deshalb reicht nicht der Respekt vor der Bau- und Gestaltungsleistung der Vor- 
fahren, deshalb braucht es das Bemühen, sich den Raum für die Liturgie heute zu erschließen. Das Ringen 
um die angemessene liturgische Ausgestaltung denkmalgeschützter Kirchenbauten bleibt der Kirche also 
aufgegeben.23
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